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Organisatorisches 

 

o Durch Vereinsmailings, Schulungen, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf 

der Website und in den sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend 

informiert sind.  

 

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde Personal (hauptamtliches Personal, 

Trainer, Übungsleiter) über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und 

geschult.  

 
o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein 

Platzverweis.  

 

 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

 

o Wir weisen unsere Mitglieder auf den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen im 

In- und Outdoorbereich hin.  

 

o Körperkontakt außerhalb der Trainingseinheit (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist un-

tersagt.  

 

o Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die 

Teilnahme am Training untersagt.  

 

o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und diese 

auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife und 

Einmalhandtücher ist gesorgt.  

 
o In Sportstätten ist grundsätzlich eine FFP2-Maske zu tragen, ausgenommen bei der Sportaus-

übung oder z. B. beim Duschen. Für das Personal gilt eine Pflicht zum Tragen einer medizini-
schen Gesichtsmaske im Rahmen der jeweils geltenden arbeitsschutzrechtlichen Bestimmun-
gen. Kinder und Jugendliche zwischen dem sechsten und 16. Geburtstag müssen eine medizi-
nische Gesichtsmaske tragen. Kinder bis zum sechsten Geburtstag sind von der Tragepflicht 
befreit. 
 

o Es dürfen max. 2 Kugeln pro Spieler im Kugelrücklauf liegen, diese werden nach jedem 

Durchgang auf die nächste Bahn mitgenommen. Nach der Benutzung von Vereinseigenen Ku-

geln werden diese durch den Sportler selbst gereinigt und desinfiziert. 

 
o In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur 

Verfügung. Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren. Au-

ßerdem werden die sanitären Einrichtungen mind. einmal täglich gereinigt.   

 
o Hoch frequentierte Kontaktflächen (z. B. Türgriffe) werden alle 3 Stunden desinfiziert – hierbei 

ist geregelt, wer die Reinigung übernimmt.  

 
o Unsere Sportkegelanlage wird alle 60 Minuten so gelüftet, dass ein vollständiger Frischluft-

austausch stattfinden kann. Dazu werden die zur Verfügung stehenden Lüftungsanlagen und 

Fenster verwendet.  

 
o Gespielt wird auf unserer 4 Bahnen Anlage gleichzeitig auf allen 4 Bahnen. 

 

o Für Trainingspausen stehen ausreichend gekennzeichnete Flächen zur Verfügung, die im An-

schluss gereinigt werden.  
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o Während der Trainings- und Sporteinheiten müssen sich Zuschauer mit ausreichend Ab-

stand untereinander (1,5 m) im Zuschauerraum aufteilen (Anlehnung hierbei an die geltenden 

Regeln für Gastronomie). Hier gilt die allgemein bekannte Abstandregel. 

 
o Getränke (Flaschen) werden von den Mitgliedern selbst aus dem vorhandenen Kühlschrank 

entnommen. Auch Gläser können hierfür selbst entnommen werden. Nach Verwendung werden 

die Gläser in unserer Industrie Gläserspülmaschine mit entsprechender Temperatur gereinigt 

und desinfiziert. Auch hier werden die Berührungspunkte regelmäßig abgewischt und des-

infiziert. 

 

Maßnahmen zur Testung (bei entsprechender Inzidenz) 

 

o Vor Betreten der Sportanlage wird durch eine beauftragte Person sichergestellt, dass (bei den 

entsprechenden Inzidenzwerten) nur Personen die Sportanlage mit negativem Testergebnis be-

treten 

o „Selbsttests“ werden von der jeweiligen Person selbst durchgeführt – allerdings immer unter 

Aufsicht einer beauftragten Person des Vereins. 

 

 

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage  

 

o Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die 

Teilnahme am Training untersagt.  

 

o Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder bereits auf die Einhaltung des Mindestab-

stands von 1,5 Metern hingewiesen.  

 
o Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet, die 

generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z. B. Ehepaare, 

Familie). 

 
o Bei Betreten des Sportheims gilt eine Maskenpflicht (FFP2) im gesamten Sportheim.  

 
o Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt.  

 

 

Zusätzliche Maßnahmen im Indoorsport  

 

o Zwischen den Spieldurchgängen/Trainingsgruppen (i.d.R. beim Wechsel) wird zusätzlich zur 

Lüftungsanlage Quergelüftet, um einen vollständigen Luftaustausch gewährleisten zu können.  

 

o Bei maximaler Auslastung des Zuschauerraums (unter Berücksichtigung der nötigen Abstände) 

werden keine weiteren Personen eingelassen, dies wird in diesem Fall vor Betritt des Sportheim 

kenntlich gemacht. 

 

o Vor und nach dem Spiel/Training gilt eine Maskenpflicht (FFP2) auf dem gesamten Sportge-

lände (speziell auch im Indoorbereich).  

 
o Bei der Nutzung unserer sanitären Einrichtungen (Toiletten) gilt eine Maskenpflicht (FFP2). Dies 

gilt ebenso bei der Nutzung von Umkleiden. Während des Duschvorgangs ist keine Maske zu 

tragen. Sanitäre Anlagen (z. B. WC) stehen ausreichend zur Verfügung.  

 
o Zur Verletzungsprophylaxe wurde die Intensität der Sporteinheit an die Gegebenheiten (längere 

Trainingspause der Teilnehmenden) angepasst. 
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Zusätzliche Maßnahmen in sanitären Einrichtungen sowie Umkleiden und Duschen 

 

o Bei der Nutzung unserer sanitären Einrichtungen (Toiletten) gilt eine Maskenpflicht (FFP2). Dies 

gilt ebenso bei der Nutzung von Umkleiden. Während des Duschvorgangs ist keine Maske zu 

tragen. Sanitäre Anlagen (z. B. WC) stehen ausreichend zur Verfügung.  

o Sofern möglich, wird in den sanitären Einrichtungen sowie in den Umkleiden und Duschen auf 

eine ausreichende Durchlüftung gesorgt 

o Die sanitären Einrichtungen werden nur einzeln betreten. Bei Umkleiden und Duschen ist si-

chergestellt, dass der Mindestabstand von 1,5m zu jederzeit eingehalten werden kann. In Mehr-

platzduschräumen wird nicht jede Dusche in Betrieb genommen.  

o In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur 

Verfügung. Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren. Au-

ßerdem werden die sanitären Einrichtungen mind. einmal täglich gereinigt.   

Zusätzliche Maßnahmen im Wettkampfbetrieb 

o Vor und nach dem Wettkampf gilt für alle Teilnehmenden eine allgemeine Maskenpflicht 

(FFP2). Die Maske darf nur während des Sports abgenommen werden.  

o Generell gilt die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m. Der Mindestabstand kann le-

diglich bei der Sportausübung unterschritten werden.  

o Sämtliche Wettkämpfe werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine Kontaktperso-

nenermittlung sicherstellen zu können. Dazu zählen auch die Kontaktdaten des gastierenden 

Vereins sowie zur Durchführung notwendiger Personen (z. B. Schiedsrichter). Die Verantwor-

tung für die Datenerfassung liegt beim gastgebenden Verein. 

o Am Wettkampf dürfen nur Athleten teilnehmen, welche keine Krankheitssymptome vorwei-

sen, in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder innerhalb 

der letzten 14 Tage in keinem Risikogebiet waren.  

o Der Heimverein stellt sicher, dass der Gast-Verein über die geltenden Hygieneschutzmaß-

nahmen informiert ist. 

o Der Heimverein ist berechtigt, bei Nicht-Beachtung der Hygieneschutzmaßnahmen einzelne 

Personen vom Wettkampf auszuschließen und von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen.  

o Die Heim- und Gastmannschaft betreten die Spielfläche getrennt voneinander. Ersatzspie-

ler und Betreuer haben bis zur Einnahme ihres Platzes eine Maske zu tragen.  

o Die zur Durchführung des Wettkampfs notwendigen Sportgeräte und weitere Materialien wer-

den vor und nach dem Wettkampf ausreichend gereinigt und desinfiziert. 

o Unnötiger Körperkontakt (z. B. Jubel, Abklatschen, etc.) wird vermieden.   

o Der Zugang zur Spielfläche ist für Zuschauer untersagt.  
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Zusätzliche Maßnahmen für Zuschauer 

• Sämtliche Zuschauer werden durch Aushänge, Mailings, etc. auf die Einhaltung der geltenden 

Hygieneschutzmaßnahmen hingewiesen. Bei Nicht-Einhaltung hat der Betreiber der Anlage 

bzw. der Veranstalter die Möglichkeit, von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen.  

• Für Zuschauer gilt eine Maskenpflicht (FFP2). Die Maske darf lediglich am Sitzplatz abgenom-

men werden.  

• Generell gilt die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m.  

• Es dürfen sich lediglich Zuschauer auf dem Vereinsgelände befinden, welche keine Krankheits-

symptome vorweisen, in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer infizierten Person hatten 

oder innerhalb der letzten 14 Tage in keinem Risikogebiet waren.  

• Außerdem wird eine Kontaktdatennachverfolgung sichergestellt.  

• Für Zuschauer stehen bei Betreten der Anlage und auch auf der Anlage verteilt ausreichend 

Wasch- bzw. Desinfektionsmöglichkeiten zur Verfügung.  

 

 

 

 

 

 

________________________    _____________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift Vorstand 

 

 

 

  


